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Reichsverwaltungsgericht

Im Kaiserreich kam es zu keiner Errichtung eines

Reichsverwaltungsgerichtes. Es entstanden lediglich sukzessiv

verschiedene für einzelne Verwaltungsgebiete zuständige besondere

Reichsverwaltungsgerichte. Artikel 107 der Weimarer Reichsverfassung

sah hingegen generell die Errichtung von Verwaltungsgerichten für das

Reich und für die Länder vor, jedoch kam sie trotz mehrerer Anläufe auch

in der Weimarer Republik nicht zustande.
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